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Norm

AVG §52;

VeranstaltungsG Stmk 1969 §22 Abs1 Z1 litb idF 2006/148;

VeranstaltungsG Stmk 1969;

VwGG §42 Abs2 Z1;

VwRallg;

Rechtssatz

Auch wenn das Stmk. VeranstaltungsG 1969 in § 22 Abs. 1 Z. 1 lit. b idF der Novelle LGBl. Nr. 148/2006 hinsichtlich der

Nachbarn auf die "Zumutbarkeit" durch den Veranstaltungsbetrieb verursachte Belästigungen durch Lärm abstellt

(dagegen vor der Novelle - "ungebührlich belästigt"), können hinsichtlich der Zumutbarkeit der Belästigung und auch

für die Methode der dabei anzustellenden Messungen weiterhin die im E 20. Februar 2007, 2004/05/0248, dargelegten

Grundsätze angewendet werden. Demnach hat die Behörde zur Klärung der Fragen der Immissionsbelastung durch

Lärm im Ermittlungsverfahren im Allgemeinen Sachverständige heranzuziehen, und zwar einen (lärm)technischen und

einen medizinischen Sachverständigen. Dabei ist es Sache des lärmtechnischen Sachverständigen, über das Ausmaß

der zu erwartenden Lärmimmissionen und ihre Art Auskunft zu geben, während es dem medizinischen

Sachverständigen obliegt, sein Fachwissen hinsichtlich der Wirkungen dieser Immissionen auf den menschlichen

Organismus darzulegen.
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